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      Nr. 04 / 2020                                           20. Februar  2020                                                   39. Jahrgang   
 

Amtliche Nachrichten 
 
 
 

 

 
 

 

Müllabfuhr-Termine Neuhof: 
 

Montag:   24.02.2020   Biotonne 
Donnerstag: 05.03.2020   Restmülltonne 
Montag:   09.03.2020   Biotonne 
Mittwoch:  11.03.2020   Papiertonne 
 

 

 
 

 
 

 

Müllabfuhr-Termine Trautskirchen: 
 

Montag:   01.03.2020   Biotonne 
Donnerstag: 05.03.2020   Restmülltonne 
Freitag:   06.03.2020   Papiertonne 
 

 

 

 

 POLIZEI-Notruf:      Telefon: 110 
 
 

 Notruf           Telefon:  112 

       medizinische Notfälle: Rettungsdienst, Notarzt 
       und alle Feuerwehreinsätze. 
 

 

 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: 
                              Telefon  116 117 
An Wochenenden, Feiertagen + Mittwoch- und 
Freitagnachmittagen, ab 13.00 Uhr! 

 
 

 Apotheken-Notdienst:   0800 / 00 22 833 
 
 

 Krisendienst:       0911 / 42 48 55-0 

Zentrale Rufnummer für Mittelfranken: 
 
 

 Frauen-Notruf:    09161 / 1213 
täglich von 08.00 – 24.00 Uhr 
 

 Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie:
         09161 / 87 35 71 

      Beratung bei psych. Erkrankung / seelischen  
      Krisensituationen, Montag - Freitag 8 – 17 Uhr 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Das Zentrum Bayern Familie und Soziales  
Region Mittelfranken 

hält Außensprechtage ab. 
 

Die nächsten Sprechtage sind am:  

Dienstag:     17.03. / 21.04. / 19.05. 
 
 

von 09.00 – 14.00 Uhr im Amtsgebäude  
der Stadt Neustadt/Aisch, Würzburger Str. 33, 

Erdgeschoss, Zimmer 07. 
 
 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 
dem Sozialgesetzbuch IX, die Gewährung von Elterngeld, 
Landeserziehungs- und Betreuungsgeld, die Gewährung 
von Blindengeld und den Vollzug des Sozialen 
Entschädigungsrechts (Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Entschädigung für Zivildienstleistende, Opfer von Gewalt-
taten und Impfgeschädigte).  
 
 

 

 

Die Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern hält für die  

gesamte Rentenversicherung  
folgende Sprechtage ab: 

 

 

Donnerstag:    05.03. / 12.03. / 19.03. / 02.04. 
 
 

von 08.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr 
im Ämtergebäude der Stadt Neustadt/Aisch, 
Würzburger Str. 33, Erdgeschoss, Zimmer 07. 

 
 

 

Termine werden vom Versicherungsamt der Stadt Neustadt 

a.d.Aisch unter den Telefonnummern 09161/ 666-35 und 
666-36 vergeben. 
Zur Terminvergabe wird von den Versicherten die 
Versicherungsnummer benötigt. Es wird gebeten, neben 
den Versicherungsunterlagen auch einen gültigen 
Personalausweis oder Reisepass zum Sprechtag 
mitzubringen. 
 

 
 
 

 

AMTSBLATT 
 

 

Verwaltungsgemeinschaft 

Neuhof a.d.Zenn 
 

Amtliches Bekanntmachungsorgan 

der Mitgliedsgemeinden Neuhof a.d.Zenn und Trautskirchen 
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Auch in diesem Jahr kann wieder Brennholz aus dem 
Gemeindewald erworben werden. Sowohl Laubholz 

oder Nadelholz, noch im Bestand stehend oder 
bereits aufgearbeitet und an die Forststraße gerückt 

sind verfügbar. Bei Interesse melden sie sich bitte bei 
unserem zuständigen Revierförster Herrn Rebele. 

 
Forstrevier Markt Erlbach 

Neue Straße 16 
91459 Markt Erlbach 
Tel.:  09106-929350 

Mail: jan.rebele@aelf-uf.bayern.de 
Sprechzeiten: Mittwoch 15:00-17:00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Energieberatungs-Nachmittage 
 
 

im Landratsamt Neustadt a.d.Aisch 
von 14.00 – 18.15 Uhr 

 

Die Beratungen dauern ca. 45 Minuten 
und sind   k o s t e n l o s   ! 

 
 

  Nächste Termine: 
 Donnerstag, 12. März 

 

Bitte Anmeldung unter 
 

Tel. Nr. 09161 / 92-1430 
oder renate.kapune@kreis-nea.de 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bekanntmachung von Manövern 
 
Übungsart:   Hubschrauberlandeübungen 
      (einschl. Nachtlandungen) 
Übungszeitraum: 02.03.2020 – 31.03.2020 
Betroffenes  
Gemeindegebiet: Trautskirchen 
 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den 
Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. 

 

 

 
 

 

Öffnungszeiten  

des Wertstoffhofes  
und Kompostplatzes „Am Schellenberg“: 

 
 

Dienstag: 15.00  -  17.00 Uhr 
Freitag: 15.00  -  18.00 Uhr 
Samstag: 09.00  -  11.00 Uhr 

 
 

 
 

 
 

 

 

Am Faschingsdienstag,  
 
 
 

25. Februar 2020, 
 
 

sind die Rathäuser 
 
 

Neuhof a.d.Zenn   und   Trautskirchen  
 

g e s c h l o s s e n ! 
 
 

 
 
 

Ausleihmöglichkeit:  Strommessgerät 

Energie sparen! 
 

 
 

Interessierte Bürger können in den  
Gemeindeverwaltungen 

Trautskirchen und Neuhof a.d.Zenn 
für 14 Tage, max. 3 Wochen, 

 
 

k o s t e n l o s 
ein Energiekostenmessgerät 

ausleihen, 
um ihren Stromverbrauch 

an den vorhandenen Geräten überprüfen zu können. 
 
 

Ihre Gemeindeverwaltungen 
 
 

 

 

 
 

Instandhaltungsmaßnahme Erneuerung der 
Leiterseile, Erneuerung der Isolatorketten 

und Korrosionsschutzarbeiten 
 

Die TenneT TSO GmbH plant aus 
Instandhaltungsgründen zwischen dem 

Umspannwerk (UW) Raitersaich und dem UW 
Trennfeld der 220-kV-Leitung Ludersheim – 

Aschaffenburg, die vorhandenen Leiterseile durch 
gleiche Leiterseile zu ersetzen, sowie die 

Isolatorketten durch gleichwertige Isolatorketten an 
den Masten der Leitungen zu tauschen. 

 
In unserem Gemeindegebiet ist der Bereich 

Rothenhof betroffen. 
Die Arbeiten werden von März 2020 bis Ende 

September 2020 ausgeführt. 
 
 

 

mailto:jan.rebele@aelf-uf.bayern.de
mailto:renate.kapune@kreis-nea.de
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Aus der Öffentlichen Sitzung 

des Marktgemeinderates Neuhof a.d.Zenn 
vom 10.02.2020 

 

 
Öffentlicher Teil 
 
1. Freibadsatzung und Badeordnung 
- Neuerlass einer Freibadsatzung und 

Badeordnung 
 
Die aktuelle Freibadsatzung ist aus dem Jahr 2001, 
die Badeordnung aus dem Jahr 1971. Aufgrund neuer 
Gegebenheiten, wie z.B. die Nutzung neuer Medien, 
Smartphones, etc., wurden zahlreiche redaktionelle 
Änderungen eingearbeitet, so dass ein Neuerlass der 
Freibadsatzung samt Badeordnung erforderlich ist. 
 
- Neuerlass der Gebührensatzung fürs Freibad 

 

Letztmalig wurden Eintrittsgebühren im Jahr 2001 mit 
der Umstellung von DM auf EURO angepasst. 
Durch ständig steigende Investitionen und veränderte 
Familienkonstellationen, ist es angebracht die Preise 
anzupassen. 
 
Die neuen Gebühren: 
 
1. Erwachsene (ab 16 Jahren) 

a) Gebühr für die einmalige Benutzung   3,50 € 

b) Gebühr für eine Dutzendkarte   35,00 € 

c) Gebühr für eine Dauerkarte   50,00 € 

 
2. Kinder und Jugendliche (bis einschl. 15 Jahren) 

Schüler (ab 16 Jahren, auch Berufsschüler), 

Studenten, Rentner, Schwer-beschädigte, Wehr- 

und Ersatzdienstleistende 

a) Gebühr für die einmalige Benutzung   1,50 € 

b) Gebühr für eine Dutzendkarte   15,00 € 

c) Gebühr für eine Dauerkarte   25,00 € 

 
3. Familiendauerkarten 

a) Gebühr ohne Kinder      65,00 € 

b) Gebühr für alleinerziehendes Eltern- 

teil mit Kind/ern       65,00 € 

c) Gebühr mit Kindern      75,00 € 

 
2. Haushalt 2020 - Vorbesprechung 

 
Zurzeit wird der Haushalt 2020 erstellt, der dem 
Gemeinderat voraussichtlich in der Sitzung am 
09.03.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 
Dank einer guten finanziellen Ausstattung stehen in 

diesem Jahr ca. 2,7 Mio. Euro für Investitionen zur 
Verfügung. 
 
Im Wesentlichen sind folgende Maßnahmen für das 
Haushaltsjahr 2020 geplant 
 

 Energetische Maßnahmen zur Sanierung des 
Rathauses 

 Denkmalkonzept, Teilsanierung der 
Marktplatzbefestigung/Stelen 

 Spielplätze und Maßnahmen am 
Sportgelände (z.B. Laufbahn, Fangzaun) 

 Querverbindung und Neugestaltung am 
Marktplatz im Bereich Lindenbaum 

 Straßenbau Endlein 

 Kläranlagen Hirschneuses und 
Oberfeldbrecht 

 Breitbandausbau 

 Grunderwerb 
 

3. Bericht des Bürgermeisters 
- Diakonie- Neuerungen in der ambulanten Pflege 

 

Der Bürgermeister gibt mit dem Schreiben der 
Diakonie vom 24.01.2020 bekannt, dass im Laufe des 
Jahres die bisherigen 12 Standorte zu 4 Standorten 
zusammengefasst werden. 
Unser Standort in Neuhof a.d.Zenn ist von dieser 
Verlegung auch betroffen und wird zukünftig 
aufgelassen und nach Markt Erlbach verlegt. 
 
- Markt der Generationen- Programm 
 
Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
unterstützt durch maßgeschneiderte Beratung und 
Begleitung hauptsächlich kleinere Gemeinden, ihre 
Infrastruktur zukunftsfest zu machen, damit auch 
ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung leben können. 
Als Schwerpunkte hat der Markt Neuhof a.d.Zenn die 
Prämisse Wohnen, Teilhabe (Begegnungsstätte) und 
Mobilität angegeben 
 
1. Mit einer individuellen und passgenauen Beratung 

wird die Gemeinde Neuhof a.d.Zenn unterstützt 
und von Frau Ines Riermeier vom Institut 
„Landimpuls Gesellschaft für regionale 
Entwicklung mbH“ betreut. 

2. Eine Durchführung des Kurses GESTALT 
(kompakt)- Kurs wäre zudem ein 
Bewegungsangebot für Senioren, der von Frau 
Veronika Bärenfänger aus Marktbergel 
durchgeführt wird. Der Kurs finanziert sich 
hauptsächlich durch die Kursgebühren. 

3. Das Thema Bürgerbus ist ein wichtiges Thema, 
das zusammen mit dem Mobilitätskonzept des 
Landkreises und dem Mobilitätskonzept des 
Marktes Neuhof a.d.Zenn ausgearbeitet werden 
soll. 
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Zudem soll geschaut werden, ob diesbezüglich 
nicht Sponsoren gefunden werden. 
 

 
4. Sonstiges 
- Eintrag einer Grunddienstbarkeit 

 

Der Bürgermeister gibt zur Kenntnis, eine 
Grunddienstbarkeit mit der N-ERGIE der elektrischen 
Anlage (Transformatorenstation) in der 
Industriestraße, Flur.-Nr. 252, der Gemarkung Neuhof 
a.d.Zenn abgeschlossen zu haben. 
 
- Verordnung über die Öffnung von 

Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
anlässlich von Messen, Märkten und ähnlichen 
Veranstaltungen für das Jahr 2020 
 

Dem Gemeinderat liegt ein Entwurf der 
Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Messen, 
Märkten und ähnlichen Veranstaltungen für das 
Jahr 2020 vor. 
Der Gemeinderat beschließt, dass 
Verkaufsstellen an folgenden Sonntagen geöffnet 
sein dürfen. 
 
I. In Neuhof a.d.Zenn am 17. Mai 2020 von 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Marktplatzfest) 
II. In Neuhof a.d.Zenn am 12. Juli 2020 von 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Kirchweih) 

 

 
 

 

Wertstoffhof Markt Erlbach 
 

Anschrift 
 

An der Staatsstraße 2252 
91459 Markt Erlbach  

 
Annahme von: 

 
Elektroaltgeräte 

Fenster (gegen Gebühr) 
Holz (gegen Gebühr) 

Metallschrott 
 

Öffnungszeiten 
 

Montag  09:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
Freitag  13:00 - 18:00 Uhr 

 
Bitte beachten:  

Am Faschingsdienstag, 25. Februar 2020 sind 
alle Einrichtungen der Abfallwirtschaft geschlossen. 

 

 
Öffnungszeiten der Rathäuser  

 
Neuhof a.d.Zenn: 
 
Montag  08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr 

Sowie Termine nach Vereinbarung. 

____________________________________________________ 
 
 

Trautskirchen: 
 

Montag  08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 16.00 Uhr  
Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr  13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr 
 
 

Sowie Termine nach Vereinbarung. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nächster Termin: 
Samstag, 07. März 
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Problemmüllsammlung 
 

am    Dienstag, 10. März 2020 
 
 

Neuhof a.d.Zenn: Parkplatz, Industriestraße 

   16.00  -  17.00 Uhr 
 

Trautskirchen: Bauhof (Hans-Böckler-Str. 35) 

   14.30  -  15.15 Uhr 
 

Problemabfälle von A – Z  
Folgende Problemstoffe werden bei der Problem-
abfallsammlung angenommen: 

 Abbeizmittel, Abflussreiniger, Aceton, Akkus, 

Autopflegemittel, Arzneimittel 

 Batterien und Knopfzellen, Backofenreiniger, 

Bremsflüssigkeit, Beizmittel, Badreiniger 

 Chemikalien, Chromputzmittel 

 Desinfektionsmittel, Dichtungsmassen, 

Düngemittel 

 Energiesparlampen, Entfärber, Entkalker, 

Experimentierkästen, Enteiserspray, Entwickler, 
Entroster 

 Farben (flüssig), Fleckentferner, Fotochemikalien, 

Frostschutzmittel, Fixierbäder, Feuerlöscher 

 Gifte, Glycerin, Grillreiniger 

 Halogenlampen, Herbizide, Holzschutzmittel, 

Herdputzmittel 

 Imprägniermittel, Insektenvernichtungsmittel 

 Jodverbindungen 

 Kalkreiniger, Klebstoffe, Kosmetikareste, 

Kondensatoren, Knopfzellen 

 Lacke, Lasuren, Laugen, Leuchtstoffröhren,  

Lösungsmittel, Lederpflegemittel 

 Metallputzmittel, Möbelpolituren 

 Nagellack, Nagellackentferner, Nitroverdünnung, 

Neonröhren, Natronlauge 

 Ölverunreinigte Stoffe, Ölfilter, Ölbinder 

 Polituren, Putzmittel, Pflanzenschutzmittel, 

Petroleum, Pinselreiniger 

 Quecksilber, -thermometer, 

Quecksilberdampflampen 

 Rohrreiniger, Rostschutzfarbe, Rostumwandler, 

Rattengift, Raumspray 

 Sanitärreiniger, Säuren, Schädlingsbekämpfungs-

mittel, Spiritus, Spraydosen mit Inhalt, 
Schmierfette/ -öle, Silberputzmittel 

 Thermometer, Terpentin, Terpentinersatz 

 Unkrautvernichtungsmittel, Unterbodenschutz 

 Verdünner 

 Waschbenzin, WC-Reiniger 

 Zeichentusche, Zementfarbe (flüssig) 
 

Nicht angenommen werden: 
Asbest, Druckgasflaschen, Feuerwerkskörper, Fritier-
fette, Munition, Sprengkörper, Sonderabfälle aus 
Industrie und Gewerbe, Sperrmüll, Wertstoffe (z.B. 

Folien, Styropor usw.), ausgespülte Spritzmittel-
kanister (Wertstoffhof). 
Wichtig! Flüssigkeiten nur in fest verschlossenen 
Behältern anliefern! 

Zu beachten: 

Altöl, Kfz-Batterien und Altreifen (ohne Felgen) 
werden nur gegen Entgelt angenommen:  
Altöl:  0,50  Euro  pro Liter 
Kfz-Batterien: 2,50  Euro bis 5,00  Euro/Stück 
Altreifen:  2,50 € / Stück  (Pkw-Reifen ohne Felgen) 
                  3,50 € / Stück  (Pkw-Reifen mit Felgen) 

Schlepperreifen: je nach Größe 

 
 

 
 
 

 

              Achtung – Redaktionsschluss!! 
 
 

 
 
 
 

Das    Amtsblatt Nr. 5 
erscheint am:  Donnerstag, 05. März 
 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 

                                                  Donnerstag, 27.02. 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Das    Amtsblatt Nr. 6 
erscheint am:  Donnerstag, 19. März 
 
 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 

                                                  Donnerstag, 12.03. 
----------------------------------------------------------------------- 
Das    Amtsblatt Nr. 7 
erscheint am:  Donnerstag, 02. April 

 
 
 

Anzeigen-Annahmeschluss: 

                                                  Donnerstag, 26.03. 
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Markt Neuhof a.d.Zenn 

Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn 

 

Bekanntmachung 

über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl des 

Marktgemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters am 

15.03.2020 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen 

Dienststunden in der Zeit vom 24.02.2020 bis zum 28.02.2020 

von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr, zusätzlich am Montag von 13.00 bis 16.00 Uhr 

und am Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 

 im Markt Neuhof a.d.Zenn, Rathaus, Zi.-Nr. 7, Marktplatz 10, 90616 Neuhof a.d.Zenn (barrierefrei) 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die 

Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 

Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 

Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist. 

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 

Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 

23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 

Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 

Stimmrecht nicht ausüben kann. 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem 

Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den 

Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; 

gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser 

Gemeinde erfolgen, 
 

5.3 durch Briefwahl. 

 

6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 

6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 
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6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das 

Wählerverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der 

Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder 

6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen 

entstanden ist, oder 

6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem 

Wählerverzeichnis eingetragen wurden. 

7. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020, 15.00 Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn, 

Rathaus, Zi.-Nr. 7, Marktplatz 10, 90616 Neuhof a.d.Zenn schriftlich oder mündlich, nicht aber 

fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige 

dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung 

übersandte Vordruck kann verwendet werden. 

In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches 

gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter 

unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder 

den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der 

Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft 

zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein 

- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 

- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der 

Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie 

können auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 

Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 

werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 

wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr 

als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich 

zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 

haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer 

Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich 

der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 

machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 

beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, ein neuer 

Wahlschein erteilt werden. 

12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 

Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 

muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 

vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 

eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 

oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 

so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort 

spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. 
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Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 

Briefwahl. 

 

Neuhof a.d.Zenn, 10.02.2020    Thürauf 

              1. Bürgermeister und 

              Gemeinschaftsvorsitzender 

 

 
 

Gemeinde Trautskirchen 

Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn 

  

Bekanntmachung 

über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl des Landrats, die Wahl des Kreistags, die Wahl des 

Gemeinderats und die Wahl des ersten Bürgermeisters am 

15.03.2020 
 

14. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der allgemeinen 

Dienststunden in der Zeit vom 24.02.2020 bis zum 28.02.2020 

 

von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr, zusätzlich am Dienstag von 13.00 bis 16.00 Uhr 

und am Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 

 in der Gemeinde Trautskirchen, Rathaus, Rathausplatz 1, 90619 Trautskirchen (barrierefrei) 
 

sowie von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr, zusätzlich am Montag von 13.00 bis 

16.00 Uhr und am Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
 

im Markt Neuhof a.d.Zenn, Rathaus, Zi.-Nr. 7, Marktplatz 10, 90616 Neuhof a.d.Zenn (barrierefrei) 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die 

Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 

Wahlberechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 

Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 

Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 

Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist. 

15. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 

hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten 

Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft eingelegt werden. 

16. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 

23.02.2020 eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 

Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 

Stimmrecht nicht ausüben kann. 

17. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem 

Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 

18. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
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18.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den 

Wahlschein ausgestellt hat, 

18.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; 

gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser 

Gemeinde erfolgen, 
 

18.3 durch Briefwahl. 

 

19. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 

19.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

19.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 

19.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das 

Wählerverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der 

Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder 

19.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen 

entstanden ist, oder 

19.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem 

Wählerverzeichnis eingetragen wurden. 

20. Der Wahlschein kann bis zum 13.03.2020, 15.00 Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a.d.Zenn, 

Rathaus, Zi.-Nr. 7, Marktplatz 10, 90616 Neuhof a.d.Zenn schriftlich oder mündlich, nicht aber 

fernmündlich, beantragt werden. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige 

dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung 

übersandte Vordruck kann verwendet werden. 

In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches 

gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter 

unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

21. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder 

den Wahlschein selbst beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der 

Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft 

zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 

22. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein 

- einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 

- einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 

- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der 

Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

23. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie 

können auch an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den 

Wahlberechtigten dürfen der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt 

werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 

wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr 

als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich 

zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 

haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer 

Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich 

der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu 

machen, dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

24. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 

beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, ein neuer 

Wahlschein erteilt werden. 
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25. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner 

Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 

muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 

vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 

eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 

oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

26. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 

so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort 

spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden. 

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die 

Briefwahl. 

 

 

Neuhof a.d.Zenn, 10.02.2020          Pickel 

1. Bürgermeister und  

Stellv. Gemeinschaftsvorsitzender 
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Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO) 

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Neuhof a.d.Zenn 

Zutreffendes in Druckschrift ausfüllen 

 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für 

die Wahl des Marktgemeinderats am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Marktgemeinderats die folgenden Wahlvorschläge 

zugelassen: 

 

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 CSU/Freie Bürger 

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

07 Bürgernahe Liste 

 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus 

der nachfolgend abgedruckten Anlage. 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu 

entnehmen. 

12.02.2020 

Thürauf 

Gemeindewahlleiter 
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Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO) 

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Neuhof a.d.Zenn 

Anlage zur 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für 

die Wahl des Marktgemeinderats 

am 15.03.2020 

Für die Wahl des Marktgemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort CSU/Freie Bürger 

folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

101 Wust, Claudia, Dipl. Religionspäd., 2. Bürgermeisterin, Kreisrätin, Jugendschöffin 1978 

102 Stoll, Lydia, Schulleiterin, Gemeinderatsmitglied 1958 

103 Scheuenstuhl, Heiko, Projektleiter, Gemeinderatsmitglied 1971 

104 Reiß, Herbert, Zimmermeister, Gemeinderatsmitglied 1961 

105 Scheuenstuhl, Erika, Hauswirtschafterin, Gemeinderatsmitglied 1968 

106 Burk, Markus, Küchenmeister, Gemeinderatsmitglied, Adelsdorf 1979 

107 Enzner, Gerhard, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Siebener 1970 

108 Heubeck, Silvia, Vertriebsassistentin, Neukatterbach 1979 

109 Schuster, Markus, Formenbauer, Hirschneuses 1976 

110 Pöhmerer, Manfred, Techniker Landbau, Ortssprecher, Oberfeldbrecht 1978 

111 Ruby, Yvonne, Bankkauffrau 1972 

112 Veit, Thomas, Baumpfleger, Ortssprecher, Unterfeldbrecht 1976 

113 Scheller, Armin, Geschäftsführer 1957 

114 Eckert, Sabine, Bankberaterin 1979 

115 Heindel, Hans-Werner, Werkleiter 1976 
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116 Grünbaum, Fred, Kfz-Techn. Meister 1973 

117 Hiemeyer, Kathrin, Bäckereifachverkäuferin, Unterfeldbrecht 1987 

118 Kammerer, Stefan, Kaufm. Angestellter 1980 

119 Hautmann, Jörg, Handelsvertreter 1971 

120 Oberländer, Jana, Studentin 1998 

121 Reizammer, Markus, Kfz-Mechatroniker, Neuziegenrück 1988 

122 Schultz, Klaus-Jürgen, IT-Consultant 1957 

123 Kiefer, Vera, Techn. Angestellte 1972 

124 Ziegler, Johannes, Betriebswirt, Neuselingsbach 1988 

125 Müller, Michael, Angestellter 1988 

126 Schmid-Berauer, Gabriele, Klinikreferentin 1959 

127 Laumann, Heinz, Rentner 1953 

128 Zweschper, Jonathan, Fachinformatiker 1996 
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Für die Wahl des Marktgemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

(GRÜNE) folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

201 Bauch, Angelika, Vertriebsmanagerin Tourismus 1970 

202 Gräser, Stefan, Pharmaberater 1967 

203 Back, Franziska, Redakteurin in Ausbildung 1997 

204 Böhmlehner, Christian, Projektmanager Erneuerbare Energien 1985 

205 Mahlein, Margit, Hausfrau 1964 

206 Klotz, Michael, Dipl. Grafik-Designer 1975 

207 Veenendaal, Dianne, Gesundheits- und Krankenpflegerin Psychatrie 1964 

208 Thürauf, Simon, Student 1993 

209 Wieland, Andrea, Kinderkrankenschwester 1969 

210 Dr. Schaepe, Volker, Prof. für Betriebswirtschaft 1972 

211 Otter, Rosmarie, Rentnerin 1944 

212 Zweschper, Bruno, Krankenpfleger 1964 

213 Jauernig, Christine, Dipl. Sozialpädagogin 1965 

214 Back, Karl-Heinz, Selbstständiger Friseurmeister 1955 
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Für die Wahl des Marktgemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Bürgernahe Liste 

folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

701 Berger, Christian, Bankkaufmann, Gemeinderatsmitglied 1985 

702 Winnerlein, Werner, Landwirtschaftsmeister, Gemeinderatsmitglied 1969 

703 Scheuenstuhl, Anna E., Pädagogische Mitarbeiterin 1987 

704 Schwemmer, Richard, Tanzlehrer, Oberfeldbrecht 1971 

705 Sieber, Stefan, Systemoperator, Stellv. Feuerwehrkommandant, Hirschneuses 1977 

706 Oberländer, Tim, Verkehrsingenieur 1993 

707 Zangenberg, Nicole, Zahnmedizinische Prophylaxe Assistentin, Neuziegenrück 1986 

708 Zeitler, Fabian, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, Stellv. 

Feuerwehrkommandant Neuhof 

1986 

709 Berger, Matthias, Maschinenbauingenieur, Adelsdorf 1988 

710 Götzelt, Klemens, Oberstabsfeldwebel a.D. 1967 

711 Hammer, Matthias, Kfz-Techniker-Meister, Neuselingsbach 1991 

712 Berger, Steffen, Lagerarbeiter 1988 

713 Popp, Klaus, Maler 1970 

714 Baier, Manfred, Rentner 1952 

715 Zeitler, Alexander, Angestellter im Prozessmanagement 1990 

716 Hofmann, Tamara, Filialleiterin 1992 

717 Scheuenstuhl, Uwe, Maler und Lackierer, Siebener 1975 

718 Lasser, Rita, Rentnerin 1949 

719 Hitz, Hermann, Lagerist, Gemeinderatsmitglied, Siebener, Hirschneuses 1965 
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Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO) 

 

Bekanntmachung der zugelassenen 

Wahlvorschläge für die Wahl des ersten 

Bürgermeisters am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 

 

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr 
der 
Geburt 

01 CSU/Freie Bürger Wust, Claudia, Dipl. Religionspäd., 2. Bürgermeisterin, 
Kreisrätin, Jugendschöffin 

1978 

07 Bürgernahe Liste Berger, Christian, Bankkaufmann, Gemeinderatsmitglied 1985 

08 Gemeinsam für Neuhof Krug, Dieter, Kfz-Meister, Gemeinderatsmitglied 1967 

 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu 
entnehmen. 

 

12.02.2020 

Thürauf 
Gemeindewahlleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Wahlleiter der Gemeinde Markt Neuhof a.d.Zenn 

Zutreffendes ankreuzen   oder in Druckschrift ausfüllen 
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Anlage 14 Teil 1 (zu § 51 GLKrWO) 

Der Wahlleiter der Gemeinde Trautskirchen 

Zutreffendes in Druckschrift ausfüllen 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Gemeinderats am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 

 

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich Soziale Union in Bayern e.V. / Interessengemeinschaft (CSU - 

Interessengemeinschaft) 

03 Freie Wähler (Freie Wähler) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

07 DIE LINKE (DIE LINKE) 

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen Wahlvorschläge ergeben sich aus der 

nachfolgend abgedruckten Anlage. 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. 

12.02.2020 

Pickel 

Gemeindewahlleiter 

 

Anlage 14 Teil 2 (zu § 51 GLKrWO) 

Der Wahlleiter der Gemeinde Trautskirchen 

Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen 

Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats am  

15.03.2020 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich Soziale Union in Bayern e.V. / Interessengemeinschaft 

(CSU - Interessengemeinschaft) folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

101 Ströbel, Werner, Landwirt, 3.Bürgermeister, Hohenroth 1966 

102 Raatz, Anja, Arzthelferin, Gemeinderatsmitglied 1967 
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103 Endreß, Friedrich, selbstständiger Unternehmer, 2. Bürgermeister, Dagenbach 1962 

104 Hammerer, Christian, Augenoptiker, Gemeinderatsmitglied 1969 

105 Thürauf, Johannes, Schauwerbegestalter, Gemeinderatsmitglied 1965 

106 Fritz, Stefan, Rechtsanwalt 1972 

107 Zaremba, Matthias, Unternehmer 1976 

108 Lang, Norbert, Fachinformatiker, Buch 1982 

109 Peter, Silke, Unternehmerin 1981 

110 Lockl, Lukas, Dipl.-Ing. Landschaftsbau 1992 

111 Pickel, Jana, Vorstandsassistentin 1992 

112 Hofmann, Rainer, Stahlformenbauer, Ortsteilbeauftragter, Fröschendorf 1976 

113 Haas, Tobias, Bauhofleiter 1985 

114 Friedsam, Horst, IT-Fachmann 1967 

115 Krug, Hannes, Marketing Director, Hohenroth 1989 

116 Hecht, Sven, Selbstständiger Unternehmer 1983 

117 Kilian, Wolfgang, Technischer Fachwirt, 1. Kommandant FFW Buch, Schußbach 1984 

118 Krönert, Felix, Bezirksleiter Kolping Bildungswerk Bamberg 1984 

119 Knöckel, Michael, Vertriebsleiter 1967 

120 Faff, Markus, Selbstständiger Bauunternehmer 1989 
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Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Freie Wähler (Freie Wähler) folgende 

Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

301 Lichtenberg, Gabi, Verwaltungsfachangestellte/Kommunalverwaltung, 

Gemeinderatsmitglied 

1964 

302 Callens, Julia, Grafikdesignerin, Gemeinderatsmitglied 1981 

303 Anderlik, Bernhard, Software-Entwickler 1960 

304 Ortner, Bernd, Landwirt 1977 

305 Bardenbacher, Martin, Zimmerer 1984 

306 Kuhn, Denise, Tiermedizinische Fachangestellte 1993 

307 Zeilinger, Norbert, Betonbauer, 1. Kommandant FFW Trautskirchen 1974 

308 Arnold, Helmut, Polizeibeamter 1964 

309 Weiskopf, Heinz, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Dagenbach 1964 

310 Ebert, Philipp, Betriebswirt/Unternehmer 1991 

311 Fouquet, Heinz, Elektroingenieur 1954 

312 Lichtenberg, Wolfgang, Kinderpfleger 1991 

313 Brunner, Dominic, Zimmerer 1985 

314 Hübner, Markus, Informatik-Student 1998 

315 Meschter, Jürgen, Kommissionierer 1980 

316 Hecht, Helmut, Objektleiter/Sicherheitsfachkraft, Stöckach 1962 

317 Popp, Michael, Koch, Stöckach 1982 

318 Hübner, Werner, Formenbau-Meister 1955 

319 Raab, Joachim, Heilerziehungspfleger-Helfer 1962 

320 Viehbeck, Jürgen, Metzger 1968 

321 Kinzler, Heidemarie, Medientechnologin, Hohenroth 1978 
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322 Massar, Reimund, Erzieher 1960 

323 Schwarz, Roland, Energieberater 1961 

324 Zöllner, Lucie, Kaufmännische Angestellte 1957 

 

 

 

Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) folgende 

Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

501 Wirth, Werner, Dipl.-Finanzwirt/Finanzbeamter, Gemeinderatsmitglied, 

Schußbach 

1971 

502 Mauser, Friedrich, Freigestellter Personalrat, Gemeinderatsmitglied 1961 

503 Prechtel, Sandra, Friseurmeisterin 1973 

504 Sieper, Tobias, Metallbaumeister 1983 

505 Bibelriether, Bernd, Monteur, Schußbach 1970 

506 Braun, Corina, Sozialbetreuerin 1980 

507 Krüger, Gerhard, Rentner 1944 

508 Dolles, Markus, Anlagenmechaniker, Schußbach 1986 

509 Krüger, Elvira, Angestellte 1957 

510 Prechtel, Roland, Schlosser 1970 

511 Beck, Gerhard, Maurer, Steinbach 1958 

512 Dolles, Sandra, Medizinische Fachangestellte, Schußbach 1987 

513 Farnbacher, Roland, Werkzeugmacher 1966 

514 Engerer, Hans, Rentner 1951 
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Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim 

Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort DIE LINKE (DIE LINKE) folgende 

Bewerberinnen und Bewerber zugelassen: 

Lfd.-Nr. Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil Jahr der 
Geburt 

701 Lazai-Pirali, Jürgen, Baumaschinendisponent 1971 

702 Haumer, Andrea, Erzieherin, Einersdorf 1968 

703 Pirali, Johanna, Studienrätin 1968 

704 Lazai, Leon, Auszubildender zum Elektroniker 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 15 (zu § 51 GLKrWO) 

 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für 

die Wahl des ersten Bürgermeisters am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat für die Wahl des ersten Bürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge zugelassen: 

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, evtl.: akademische Grade, 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr 
der 
Geburt 

01 Christlich Soziale Union in 
Bayern e.V. / 
Interessengemeinschaft 
(CSU - 
Interessengemeinschaft) 

Ströbel, Werner, Landwirt, 3. Bürgermeister, Hohenroth 1966 

03 Freie Wähler (Freie 
Wähler) 

Lichtenberg, Gabi, 
Verwaltungsfachangestellte/Kommunalverwaltung, 
Gemeinderatsmitglied 

1964 

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

Wirth, Werner, Finanzbeamter, Gemeinderatsmitglied, 
Schußbach 

1971 

07 DIE LINKE (DIE LINKE) Lazai-Pirali, Jürgen, Baumaschinendisponent 1971 

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen. 

12.02.2020 

 

Pickel 

Gemeindewahlleiter 

 

 

Der Wahlleiter der Gemeinde Trautskirchen 

Zutreffendes ankreuzen   oder in Druckschrift ausfüllen 
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Markt der Generationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kontakt bei Fragen und Anregungen: 

Kerstin Müller 
Quartiersmanagerin Neuhof a.d.Zenn 

 

Feste Sprechzeiten im Rathaus (1.OG, Zi.-Nr. 09): 
Montag               09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag        14.00 – 17.00 Uhr 
 

oder nach Vereinbarung: 
09107/924429-23 

mdg@vg-neuhof.de 
 

 
Kirchliche Nachrichten 

 

  
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neuhof a.d.Zenn 

Donnerstag, 20.02.       

14.00 Uhr Treffen: Füreinander da sein  
 'Unterhaltsamer Nachmittag bei  
 Kaffee und Kuchen' Besuch der  
 'Faschingscrew der Dorfmadli',  
 Schützenhaus (mit Team  
 'Füreinander da sein')    
19.30 Uhr Diakonie-Jahreshauptversammlung,  
 (NGH)  
Freitag, 21.02.       

16.30 Uhr Mädchenjungschar, (KlGH)  
19.00 Uhr Jugendkreis, (KlGH)   
Sonntag, 23.02.     Sonntag vor der Passionszeit 
 Estomihi   

09.30 Uhr Neues Gemeindehaus 
 SAKRAMENTSGOTTESDIENST,  
 (Pfr. Matthias Stieglitz)    

19.30 Uhr Gebetskreis, (NGH)  
Montag, 24.02.          

08.30 Uhr Frauengesprächskreis (KlGH)  
Dienstag, 25.02.       

19.30 Uhr Posaunenchorprobe, (NGH)    
Mittwoch, 26.02.     Aschermittwoch   

07.00 Uhr Morgengebet für verfolgte Christen,  
 (NGH)  
Sonntag, 1.03.     1. Sonntag der Passionszeit 
 Invocavit 
09.30 Uhr Kirche St. Thomas 

 Hauptgottesdienst, 
 (Gerhard Brendel -Inspektor i.R.-)    
19.30 Uhr Gebetskreis, (NGH)   
Montag, 2.03.       

19.30 Uhr Mitarbeiterkreis, (NGH)    
Dienstag, 3.03.       

17.00 Uhr Bubenjungschar, (KlGH)  
19.30 Uhr Posaunenchorprobe, (NGH)    
Mittwoch, 4.03.       

07.00 Uhr Morgengebet für verfolgte Christen, 
 (NGH) 
09.30 Uhr Krabbelgruppe, (KlGH)  
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht, (KlGH)  
19.30 Uhr Frauenkreis, (NGH)  
Freitag, 6.03.       

16.30 Uhr Mädchenjungschar, (KlGH  
19.00 Uhr Jugendkreis, (KlGH)  
Sonntag, 8.03.     2. Sonntag der Passionszeit 
 Reminiscere   
09.30 Uhr Kirche St. Thomas 

 Hauptgottesdienst, 
 (Pfr. Matthias Stieglitz)    
 gleichzeitig Kindergottesdienst, Kirche 

St.Thomas Kindergottesdienst- 
 Team)    
10.45 Uhr Taufgottesdienst, Kirche St. Thomas  
 (Pfr. Matthias Stieglitz)    
19.30 Uhr Gebetskreis, (NGH)  
 

mailto:mdg@vg-neuhof.de
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Pfr. Matthias Stieglitz hat vom 
24.02.-01.03.2020 Urlaub.  

 
Die Vertretung übernimmt 

freundlicherweise Pfr. 
R.Schmidt, Kirchfarrnbach. 

 

 

 
 

Herzliche Einladung  
zur Jahreshauptversammlung 

des Diakonievereins Neuhof a.d.Zenn 
 

am Donnerstag, 20. Februar 2020, 19.30 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus, Schloßstraße 13 

 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Andacht 
2.  Gedenken an Verstorbene 
3.  Ehrungen 
4.  Bericht des 1. Vorsitzenden 
5.  Bericht des Kassenführers 
6.  Bericht der Kassenprüfer 
7.  Entlastung der Vorstandschaft  und des  
  Kassenführers 
8. „Strukturveränderung in der ambulanten Pflege  
  im Bereich der Zentralen Diakoniestation  
  Neustadt/Aisch“ Diakon Frank Larsen  
  (Geschäftsführer ZDS) 
9.  Bericht „Füreinander dasein“ 
10. Bericht „Marktplatz der Generationen“ 
11. Mitgliedsbeitrag 2020 
12. Sonstiges, Wünsche und Anträge 
13. Abschluss und Segen 
 

gez. Pfr. Matthias Stieglitz 
1.Vorsitzender 

 
KlGH  Kleines Gemeindehaus, Hauptstr.8 
NGH  Neues Gemeindehaus, Schloßstr.13 

 
 
 

Evang.-Luth. Pfarramt Neuhof a.d. Zenn 
Hauptstr. 6, 90616 Neuhof 

Bürozeiten (Fr. I. Stiegler):  
Dienstag und Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr 
Friedhofsverwaltung (Fr. A. Heindel): 

Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr 
Tel 09107 / 926285, Fax  09107 / 9249647 
Mail: pfarramt.neuhof@elkb.de 
 
 
 
 
 

 

 
Der Frauenkreis lädt ein: 

 
Pfr. i.R. Helmut Ottmüller 

Kenner und „Übersetzer“ der Psalmen 
führt ein in die 

Welt der Psalmen 
 

Wann: Mittwoch, 04. März 2020 
um 19.30 Uhr im Neuen Gemeindehaus 

 
Jedermann ist willkommen! 

 
Ihre Marga Bald 

 

 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Trautskirchen 
 

Donnerstag, 20.02.  
19.30 Uhr Hauskreis bei Fam. Fouquet 
20.00 Uhr Evangelische Landjugend 
Sonntag, 23.02.  
09.30 Uhr Winterkirche im Gemeindehaus 

(Pfarrer Manfred Lehnert) 
Montag, 24.02.  
10.30 Uhr Krabbelgruppe 
20.00 Uhr Gospelchorprobe 
Dienstag, 25.02.  
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
Donnerstag, 27.02.  
19.30 Uhr Hauskreis bei Fam. Fouquet 
20.00 Uhr Evangelische Landjugend 
Sonntag, 01.03.  
09.30 Uhr Wintergottesdienst im 

Gemeindehaus (Pfr. Lehnert) 
Montag, 02.03.  
10.30 Uhr Krabbelgruppe 
20.00 Uhr Gospelchorprobe 
Dienstag, 03.03.  
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
Mittwoch, 04.03.  
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
Donnerstag, 05.03.  
19.00 Uhr Probe der Veeh-Harfen-Gruppe im 

Gemeindehaus 
19.30 Uhr Hauskreis bei Fam. Fouquet 
20.00 Uhr Evangelische Landjugend 
  

 

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 
09107/13 73 26. FAX-Nummer: 09107 / 92 49 732 
 

Das Büro ist mittwochs von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
besetzt.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pfarramt.neuhof@elkb.de
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Katholisches Pfarramt 
Sondernohe  -  Unteraltenbernheim  -  Virnsberg 

 

Freitag, 21.02.  
19.00 Uhr Sondernohe Hl. Messe 
Samstag, 22.02.  
14.00 Uhr Virnsberg BDKJ-Kinderspaß 
19.00 Uhr Unteraltenb. Wortgottesfeier 
Sonntag, 23.02.  
08.30 Uhr Virnsberg Eucharistiefeier 
Mittwoch, 26.02.  
18.00 Uhr Virnsberg Hl. Messe mit Auflegung des 

Aschenkreuzes 
Sonntag, 01.03.  
08.30 Uhr Unteraltenb. Eucharistiefeier 
15.00 Uhr Virnsberg Seelsorgebereich- Vesper mit 

Begegnung 
Dienstag, 03.03.  
17.00 Uhr Virnsberg Erstkommunion- Gruppenstunde 
19.00 Uhr Virnsberg Hl. Messe 
Freitag, 06.03.  
19.00 Uhr Virnsberg Weltgebetstag 
Samstag, 07.03.  
19.00 Uhr Unteraltenb. Vorabendmesse 
  

 
 

 
 

 
 

 

Evang.-Luth. Pfarramt Markt Erlbach 

Donnerstag, 20.02.  
09.30 Uhr Frauenbibelkreis 
Freitag, 21.02.  
14.30 Uhr Posaunenchor Jungbläser 
15.00 Uhr Spatzenjungschar 
19.00 Uhr Jahreshauptversammlung CVJM 
Sonntag, 23.02.  
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin v.Rotenhan) 

11.30 Uhr Taufgottesdienst 
15.00 Uhr Bibelstunde der Landeskirchlichen 

Gemeinschaft 
Montag, 24.02.  
14.30 Uhr Frauenkraus 
Sonntag, 01.03.  
14.00 Uhr Seniorentreff 
19.30 Uhr Bibelstunde in Mettelaurach 

(PfrVwin. Kemmerer) 
20.00 Uhr Posaunenchor 
Dienstag, 03.03.  
14.30 Uhr Frauenchorprobe 
20.00 Uhr Kirchenchorprobe 
Mittwoch, 04.03.  
17.00 Uhr Konfi Zeit 
Donnerstag, 05.03.  
09.30 Uhr Frauenbibelkreis 
19.30 Uhr Bibelstunde Eschenbach (PfrVwin. 

Kemmerer) 
Freitag, 06.03.  
14.30 Uhr Posaunenchor Jungbläser 
15.00 Uhr Spatzenjungschar 
18.30 Uhr Weltgebetstag 
Samstag, 07.03.  
18.30 Uhr IM 
  

 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag, Mittwoch, Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 

Uhr 
Donnerstag von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
 
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Hirschneuses und Kirchfarrnbach 

 
 

 
 
Estomihi, 23.02.  Gottesdienst KFB 
9:30 Uhr   Lektor Herr Kopp 
 
Invokavit, 01.03.  keine Gottesdienste in  
   unseren Kirchengemeinden 
 
Reminiscere, 08.03.  Gottesdienst HN 
9:00 Uhr   Pfr. Schmidt 
 
10:15 Uhr  Gottesdienst KFB 
   Pfr. Schmidt 
 
Alltagsexerzitien 

Das erste Treffen der Alltagsexerzitien findet am Sonntag, 
08.03. um 18:00 Uhr in der Pfarrscheune in Kirchfarrnbach 
statt. Herzliche Einladung an alle Interessiereten. 
 
 

 

Sie erreichen uns: 
Tel: 09102 – 18 01 
E-Mail: pfarramt.kirchfarrnbach@elkb.de 
 
 

mailto:pfarramt.kirchfarrnbach@elkb.de
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Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes 
Neustadt/Aisch mit den Filialkirchen Emskirchen, 

Uehlfeld und Markt Erlbach 
 

 
Sa. 22.02.  

NEA 17:00 Beichtgelegenheit   
So. 23.02.  

EMS 09:00 Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionausteilung   

ME 09:00 Hl. Messe  
NEA 10:30 Hl. Messe  
Sa. 22.02.  

NEA 17:00 Beichtgelegenheit   
So. 23.02.  

EMS 09:00 Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionausteilung   

ME 09:00 Hl. Messe  
NEA 10:30 Hl. Messe  
Di. 25.02.  

ME 09:00 Rosenkranz   
Mi. 26.02. Aschermittwoch 

NEA 08:20 Rosenkranz   
NEA 09:00 Hl. Messe mit Auflegung des 

Aschekreuzes   
EMS 18:30 Hl. Messe mit Auflegung des 

Aschekreuzes  
Do. 27.02.  

NEA 19:00 Requiem f. Verstorbene d. Monats 
Februar   

Fr. 28.02.  

NEA 18:00 Kreuzwegandacht   
Sa. 29.02.  

 18:00 Zentraler Auftaktgottes-dienst für 
den Seel-sorgebereich in 
St. Bonifaz, Bad Windsheim 

So. 01.03. 1. Fastensonntag 

EMS 09:00 Hl. Messe  
NEA 10:30 Pfarrgottesdienst   
Di. 03.03.  

ME 09:00 Kreuzweg   
NEA 19:00 Hl. Messe zum Hochfest der hl. 

Kunigunde   
Mi. 04.03.  

NEA 08:20 Rosenkranz   
NEA 09:00 Hl. Messe   
Do. 05.03.  

NEA 19:00 Hl. Messe, anschl. Anbetung   
Fr. 06.03.  

NEA 19:00 Weltgebetstag in der kath. Kirche, 
anschl. Imbiss 

EMS 19:00 Weltgebetstag in der evang. Kirche, 
anschl. Imbiss  

ME 19:00 Weltgebetstag in der evang. Kirche, 
anschl. Imbiss  

So. 08.03. 2. Fastensonntag 

ME 09:00 Pfarrgottesdienst   
NEA 10:30 Hl. Messe mitgestaltet vom 

Ensemble "4klang"  
 
 
Auftaktgottesdienst für den Seelsorge-bereich 

Zum zentralen Auftaktgottesdienst für den SSB Oberer 
Aischgrund und damit verbunden der Einführung des 
Seelsorge-bereichsrates ergeht ganz herzliche Einladung 
an alle Gläubigen aus den Gemeinden unseres großen 
SSBs am Samstag, 29. Februar 2020, 18 Uhr in Sankt 

Bonifaz, Bad Windsheim.  

Barbara Lehner, 1. Vors. (für den Seelsorgebereichsrat)  
Einladung zum Weltgebetstag 2020 

Dieses Jahr laden uns Frauen aus Simbabwe, zum 
Weltgebetstag ein. Unter dem Motto "Steh auf und geh!" 
feiern wir in allen vier Kirchorten unserer Pfarrei am 
Freitag, 6. März 2020 um 19 Uhr ökum. Gottesdienste. 

Anschließend wird jeweils zum gemütlichen 
Beisammensein mit kleinem Imbiss eingeladen.  
Prediger-Tausch  

Im Rahmen eines sog. „Prediger-Tausches“ tauschen Pfr. 
Neumeier und Pfr.adm. Bittel am 1. Fastensonntag die 
Kanzel. Daher feiert Pfr. Neumeier am 1. Fastensonntag 
(01.03.2020) um 9 Uhr in Emskirchen und um 10.30 Uhr in 
Neustadt den Sonntags-gottesdienst und hält die Predigt. 
Analog übernimmt Pfradm. Bittel in Rodheim und in 
Uffenheim die Gottesdienste. 
 
Kath. Pfarramt St. Johannes 
Ansbacher Str. 5, Neustadt/A. 
Tel.: 09161 2511 
www.pfarrei-neustadt-aisch.de 
 

Vereinsnachrichten 
 

 

 

  Herzliche Einladung  
 
 

  zum  Wirtshaussingen 
  mit      Robert und Hans ! 

www.robertundhans.de 
 

Am  Freitag, 28. Februar 2020 
(Bergclubheim, 90513 Zirndorf) 

 

Beginn ist um 19.30 Uhr 
 

 

Die gesamte Bevölkerung und alle, 
die gerne singen, sind herzlich eingeladen! 

 
 

 

Jagdgenossenschaft Oberfeldbrecht 
 

Herzliche Einladung 
 ergeht hiermit an alle Jagdkollegen zur 

Jagdversammlung 
 in das Gemeinschaftshaus Oberfeldbrecht. 

 
Die Versammlung findet  

am Mittwoch, den 04. März 2020 
um 20.00 Uhr statt. 

 

Tagesordnung: 
1.   Bericht des Jagdvorstehers 
2.   Bericht des Kassiers 
3.   Bericht des Schriftführers 
4.   Wahl der Jagdvorstandschaft und der übrigen 
      Funktionsträger 
5.  Wünsche und Anträge 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Goos 

Jagdvorstand 

http://www.pfarrei-neustadt-aisch.de/


 

 
27 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EINLADUNG 
zur GENERALVERSAMMLUNG 

 

des  

SV 1930 NEUHOF A.D.ZENN E.V. 
 

am Freitag, 06. März 2020, um 19.00 Uhr 
im Sportheim des SVN, Neuhof/Zenn 

 
 
 

 

Tagesordnung: 
 1.   Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 
 2.   Bericht des Kassiers 
 3.   Bericht des Schriftführers 
 4.   Bericht der Kassenprüfer 
 5.   Entlastung der Vorstandschaft 
 6.   Berichte der Abteilungs- und Spartenleiter 
 7.   Feststellung der Anwesenheitsliste 
 8.   Wahl des Wahlausschusses 
 9.   Neuwahlen 
10.  Wünsche und Anträge 
 
   Wünsche und Anträge müssen spätestens  
   10 Tage vor der Generalversammlung  
   schriftlich beim 1. Vorstand eingereicht werden. 
 

 
 
 

 

Es ergeht herzliche Einladung 
an alle Mitglieder. 

 

   gez. Harald Ohrner,        1. Vorsitzender  
   gez. Fred Leßmann,        2. Vorsitzender  
   gez. Christian Böhmlehner, 3. Vorsitzender 
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Jagdgenossenschaft Hirschneuses  
Einladung 

 
zur Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 20 März 2020,um 20.00 Uhr 
im Gasthaus Hufnagel, Hirschneuses. 

 
Tagesordnung: 
1.Bericht des Vorstandes 
2.Bericht des Schriftführers 
3.Bericht des Kassiers 
4.Entlastung des Jagdvorstandes und des 
Kassiers 
5.Neuwahlen 
6.Verwendung des Jagdpachtes 
7.Verwendung von Rücklagen 
8.Wünsche und Anträge 

 
An alle Jagdgenossen ergeht hierzu  

herzliche Einladung! 
 

gez. Gerald Böhm, Jagdvorsteher  
 

Hinweis: Nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Jagdge-  
nossenschaft sind die Jagdgenosssen vor Ausübung  
ihrer Mitgliedsrechte verpflichtet, Veränderungen im  
Grundstückseigentum unter Vorlage eines Grund-  

buchauszuges der Jagdgenossenschaft 
nachzuweisen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Der Fischereiverein Neuhof/Zenn e.V. lädt alle 
Mitglieder sehr herzlich zur diesjährigen 

Mitgliederversammlung ein. 
 

Termin: Samstag, 29.02.2020 um 19.00 Uhr 

Im Landgasthof Riesengebirge 
 

Tagesordnung: 
1.   Begrüßung und Bekanntgabe der     
  Tagesordnung durch den Vorsitzenden 
2.   Bericht des 1. Vorstands 
3.   Bericht des Kassiers 
4.   Bericht der Kassenprüfung und Entlastung der 
  Vorstandschaft 
5.   Bericht des Schriftführers 
6.   Bericht des Gewässerwarts 
7.   Neuwahlen 
7.1.  Bestimmung des Wahlausschusses 
7.2.  Rücktritt der Vorstandschaft und Beisitzer 
7.3  Neuwahlen der Vorstandschaft und Beisitzer 
7.4  Gewässerwart 
7.5  Jugendleiter 
8.   Neuaufnahmen 
9.   Abrechnung der geleisteten Arbeitsdienste 
10-.  Verschiedenes 
10.1  Festlegung Füttern der Weiher 
10.2  Festlegung Bisamfänger 
11.  Wünsche und Anträge 
(Wünsche und Anträge sind schriftlich bis zum 14.02.2020 
ausschließlich beim 1. Vorstand einzureichen.) 

 
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. 

 
gez. die Vorstandschaft 

 

 
 
 
 

 

VdK OV Trautskirchen 
 

Zum gemütlichen Nachmittag laden wir 
alle Mitglieder, Freunde und Bekannte 

recht herzlich ein. 
 

Wir treffen uns 
am Mittwoch, 04. März 2020, 14.00 Uhr, 

im Gasthaus Kresser. 
 

Auf zahlreichen Besuch freut sich 
das VdK-Team 
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Verschiedenes 
 
 
 

 
 

Hundeschule in Trautskirchen 
 
 
 

Am   Montag, 30. März 2020  um 18.00 Uhr 
 
 

Anmeldung und weitere Auskünfte bei: 
 
 
 

Dieter Haga, 
Tel. Nr. 09107 / 291  -  ab 17.00 Uhr 

 
 

 
 

 

HEYWOOD 
-Traditional irish music- 

 
Am Freitag, den 13. März 2020 um 20.00 Uhr in der 
Gaststätte des Bürgerhauses zum Löwen in Markt 

Erlbach 
 

Eintrittspreis: VVK: 15,00 €  AK: 18,00 € 
Kartenvorverkauf: 

Rathaus Markt Erlbach,  
Tel. 09106/929311 

Postagentur Meier, Markt Erlbach:  
Tel. 09106/1855 

 

 
 

 
 
 
 

    Faschingsveranstaltungen 
             Neuhof a.d.Zenn 

 
 
 

 Samstag, 22. Februar 2020: 
Straßenfasching Dorfmadli 

 
 
 

 

 Montag, 24. Februar 2020 : 
Faschingsfeier Kindergarten Spatzennest 

 

 
 
 

 Montag, 24. Februar 2020: 
Felberer Fasching (Gemeinschaftshaus) 

mit Ortsverein Oberfeldbrecht 
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VHS Markt Erlbach / 

Trautskirchen 

 

 

Anmeldung, und Auskunft (Ausführliches auch im 

neuen Programmheft!) : 

www.vhs-nea-bw.de 

 

Beginn verpasst? Ein Quereinstieg ist in vielen Kursen 

möglich! 

 

Mo., 02.03.20: 

7.50-08.50 Uhr: Yoga heiter am Morgen (mit Ute 

Dotzauer), 15x, 48.-€ 

9.30-11.00 Uhr: Nordic Walking (mit Martina Liebeton), 

8x, 38,40 € 

17.15-18-15 Uhr: Beckenbodengymnastik (mit Martina 

Liebeton), 12x, 38,40 € (von Krankenkassen tlw. 

Bezuschusst!) 

18.30-19.30 Uhr: Line Dance (mit Martina Liebeton), 11x, 

35,20 € 

18.30-19.45 Uhr: Yoga – Körperwahrnehmung und 

Entspannung (mit Christine Backert), 12x, 48.-€ 

20.00-21.15 Uhr: Yoga – Körperwahrnehmung und 

Entspannung (mit Christine Backert), 12x, 48.-€ 

(Auf Grund der großen Nachfrage finden bei Christine 

Backert 2 Kurse statt!!!) 

 

Di., 03.03.20: 

7.45-8.45 Uhr: Rückentraining am Morgen (mit Martina 

Liebeton), 12x, 40.- € 

8.45-9.45 Uhr: Rückenfit (Turne bis zur Urne) (mit Martina 

Liebeton), 12x, 40.- € 

17.00-18.00 Uhr: Rückenfit am Abend (mit Martina 

Liebeton), 12x, 40.- € 

18.00-19.00 Uhr: Line Dance (mit Martina Liebeton), 11x, 

35,20 € 

19.00-20.00 Uhr: Rückenfit am Abend (mit Martina 

Liebeton), 12x, 40.- € 

 

Mi., 04.03.20: 

18.15-19.45 Uhr: Fit für den Alltag (mit Martina Liebeton), 

12x, 57,60 € 

 

 

Do., 05.03.20: 

8.15-9.45 Uhr: Fit für den Alltag (mit Martina Liebeton), 

12x, 57,60 € 

15.15-17.15 Uhr: Turnen für Eltern und Kind (mit Martina 

Liebeton), 10x, 56.- € 

18.00-19.00 Uhr: Internet Stammtisch – Sicher im 

Internet für Anfänger (mit Steffen Kinzler), 5.- € pro 

Kurstag (14 tägig) 

18.30-20.00 Uhr: Französisch, Niveau A1, 5. Semester 

(mit Renate Daum), 12x, 55.- € 

 

Fr., 06.03.20: 

07.30-08.30 Uhr: Aqua-Gymnastik – Fitness im Wasser 

(mit Martina Liebeton), 12x, 42,10 € + Eintritt 

Rangaubad 

 

Sa., 07.03.20: 

9.00-10.00 Uhr: Latino-Dance-Aerobic (mit Martina 

Liebeton), 11x, 36,70 € 

10.15-11.45 Uhr: Nordic Walking (mit Martina Liebeton), 

8x, 38,40 € 

 

Fr., 13.03.20: 

10.00-11.00 Uhr: Beckenbodengymnastik (mit Martina 

Liebeton), 12x, 38,40 € (von Krankenkassen tlw. 

Bezuschusst!) 

 

Sa., 14.03.20: 

14.00-18.00 Uhr: Fußreflexzonentherapie (mit Daniela 

Ohrner), 1x, 20.-€ 

 

 

Sa., 21.03.20: 

10.00-13.00 Uhr: Yoga: Übungsweg für Körper und Geist – 

Workshop (mit Christine Backert), 1x, 15.-€ 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 

Landwirtschaftsschule Uffenheim  
startet im Herbst 2020 

Informationsabend zum Besuch der Landwirtschaftsschule 
in Uffenheim 
 
Uffenheim – Die Landwirtschaftsschule Uffenheim, 

Abteilung Landwirtschaft, startet Mitte Oktober 2020 wieder 
mit dem 1. Semester. Anmeldeschluss für den Besuch der 
Schule ist der 23. März 2020. 
 
Die Landwirtschaftsschule bereitet die Studierenden 
umfassend auf ihre berufliche Zukunft als Unternehmer und 
Betriebsleiter vor. Sie baut auf dem in der betrieblichen 
Ausbildung, in der Berufsschule bzw. bei BILA-Lehrgängen 
(Zulassungsvoraussetzung: Abschlussprüfung Landwirt) 
erworbenem Wissen und Können auf und dient der 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung. 
Insbesondere sollen die Studierenden für die immer 
schneller fortschreitenden Neuerungen und Entwicklungen 
sensibilisiert werden. Die aktuellen Lehrpläne 
berücksichtigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben und tragen den stetig 
steigenden Ansprüchen der Gesellschaft an die 
Landwirtschaft Rechnung. Die Themen 
Arbeitsmanagement, Mitarbeiterführung, Einklang von 
Familie und Betrieb, Diversifizierung und Vermarktung 

https://deref-web-02.de/mail/client/uHynbHXP-mY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.vhs-nea-bw.de
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sowie umwelt- und tierwohlgerechte 
Nahrungsmittelproduktion sind besondere Schwerpunkte. 
Ebenso haben Themen wie Digitalisierung, Biodiversität 
und ökologische Wirtschaftsweise in der 
Landwirtschaftsschule Einzug gehalten und werden von 
den jungen Hofnachfolgern mit Interesse aufgenommen. 
Unser Prinzip: Eine enge Verzahnung von Theorie und 

Praxis, ausgehend vom eigenen Betrieb der Studierenden. 
Wenn Sie weitere Informationen zu 
Aufnahmevoraussetzungen, Unterrichtsfächern, Ablauf und 
Abschluss der dreisemestrigen Landwirtschaftsschule in 
Uffenheim wünschen, laden wir Sie herzlich zu einem 
Informationsabend in das Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Ernährung ein. 
Neben Informationen über den Schulbetrieb haben Sie die 
Möglichkeit, mit ehemaligen Studierenden und den 
Lehrkräften ins Gespräch zu kommen. 
 
Der Informationsabend findet statt: 
 

Donnerstag, 12. März 2020 
Beginn: 19:30 Uhr 

Seminarraum 
Rothenburger Str. 34 

97215 Uffenheim 

 
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.aelf-uf.bayern.de 

 

Wenn Sie sich bereits zu einem Besuch der 

Landwirtschaftsschule in Uffenheim entschlossen haben, 

melden Sie sich bitte bis spätestens 23. März 2020 mit 

beiliegendem Aufnahmeantrag an und schicken diesen an 

das: 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Rothenburger Str. 34 

97215 Uffenheim 

Tel.: 09842 208-1203/1254 

Fax: 09842 208/1236 

 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Herrn Norbert 

Pfeufer (09842 208-1203) und Frau Ulrike Buchner (09842 

208-1254) wenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurse in Neuhof 
Infos unter Tel.: 09107 - 1473 bei VHS-

Neuhof Dorothee Wyand im Künstlerhof 
90616 Neuhof an der Zenn - Unterfeldbrecht 13 

Anmeldung bei VHS : www.vhs-nea-bw.de 
 

NNAG3543  
Zumba - mit Jessica Glowania. Turnhalle Neuhof 

Mo., 2.3.20   (11 x)  18.45 – 19.45  .  41,10 € 
 

NNAJ3520  
Kinder-Turnen 1 - Kinder 3 - 5 J. 

Mo., 2.3.20   (11 x)  15.30 - 16.30 Uhr  .   41,10 € 

Mit Christina Schirmer in der Neuhöfer Turnhalle.  
 

NNAJ3522   
Kinder-Turnen 2 - für Schul-Kinder 6 - 7 J. 

Mo., 2.3.20   (11 x)  16.30 - 17.30 Uhr  .  41,10 € 

Mit Christina Schirmer. In der Neuhöfer Turnhalle 
 

NNAJ3524   
Kinder-Turnen 3 - für Schul-Kinder 7 - 9 J. 

Mo., 2.3.20   (11 x)  17.30 - 18.30 Uhr  .   41,10 € 

Mit Christina Schirmer. In der Neuhöfer Turnhalle 
 

NAG6542  
Backen - Quarkbällchen . Für Erwachsene.    

Sa., 7.3.20  . 9.30 - 12.30  . 12,- € + Lebensmittel 6,- 

Neuhöfer Schulküche mit Christine Böhm 
 

NAG3526  

Step - Workshop Mit Dorothee im Künstlerhof 

So., 8.3.20   (1 x)   10.00 -11.30 Uhr.    7,- €   
Step- Aerobic-Variationen, Matten-Workout  & Relax. 
 

NAG5534 

Yoga - Workshop Mit Kerstin Stanek 

So.,8.3.20   (1 x)   14.00 -17.00  Uhr.   15,- €   

Yoga zum Kennenlernen, oder zum Intensivieren. Lerne 
unter Anleitung zur Ruhe zu kommen und Übungen zum 
Entspannen. Ein erholsamer Nachmittag nur für dich im 
Künstlerhof Wyand. Bitte Mitbringen: Decke, Kissen, Socken) 
 

NAG3520  

Fitness-Mix - mit Doro. Turnhalle Neuhof 

Di., 10.3.20 (10 x)  19.00 - 20.00 Uhr  .34,- €  
 

NAG3522  

Rücken-Fitness mit Dorothee. Schule/Neuhof 

Di., 10.3.20  (10 x)   20.10 - 21.10 Uhr  . 34,- € 
 

NAG3532  

Pilates & Relax – im KünstlerhofWyand 

Do.,12.3.20    (4 x)     19.35 – 20.35 .  20,00 € 

Kräftigung, Stretching, Entspannung mit Dorothee. 
 

NAG5536  

Stricken & Qi Gong im Künstlerhof Wyand 
Sa., 14.3.20.20   (1 x)   10.00 - 18.00  Uhr.    40,- €   
Strickkurs mit Entspannungs- / Bewegungs-Übungen. Diese 
kreative, erholsame & kommunikative Kombination verspricht 
einen produktiven, künstlerischen Wellnesstag für alle Strick-
Begeisterten (Anfänger & Geübte). Strick- & Entspannungs-
Techniken lernen Sie kennen. Angeleitet von der strickerfahrenen 
Qigong-Lehrerin Ilona Zoudendyk: Tel.: 09824 – 93 256  
 

NAJ7530  
Backen - für Ostern 1 Für Kinder ab 5 Jahre    

Sa., 28.3.20 . 9.30 – 12.30 . 12,- € + Lebensmittel 5,- 

In der Neuhöfer Schulküche mit Christine Böhm.  

http://www.vhs-nea-bw.de/
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Geschäftliche Anzeigen 
 
 
 

 

Passbilder 
 
 

Nächste Termine im Rathaus Neuhof a.d.Zenn: 
 

 
 

Donnerstag, 05. März 
 
 

von 15.00 – 17.45 Uhr 
 

Internet:  zenngrund-fotografie.de 
(evtl. für Alternativtermin) 

 
 

 
 

 

Für guten Durchblick! 
 

Für Ferne oder Nähe 
Komplette Brille schon für € 48.- * 

 

Gleitsicht 
Komplette Brille schon für € 96.- * 

 

Optik + Hörgeräte STREISSL 
Inh. Gerhard Streissl 

Bahnhofstr. 3, 91413 Neustadt/Aisch 
Tel. 09161/2676 

www.optik-streissl.de 
*Fassung aus unserem Aktionssortiment, Kunststoffgläser Index 
1,5, Stärkenbereich +/-4 dpt., cyl +2 dpt., Gleitsichtgläser Add. 
3,0, 
Angebot gültig bis 28.03.2020 
 
 
 
 

 

Praxis Christof Brack-Meinl 
-Praktischer Arzt- 
Hauptstr. 35, Trautskirchen 
Tel. 09107/96703 

 
Am Freitag, den 28.02.2020 entfällt die 

Sprechstunde! 
 
Vertretung in dringenden Fällen:   
Praxis Dr. Stolz 
Marktplatz 6, Neuhof a.d.Zenn,  
Tel. Nr.: 09107 / 1083 
 
 

 
 
 

 

TIEFEL TIERNAHRUNG 

Die Metzgerei 

Für Katz‘ und Hund – bei uns gesund! 

 

Eigene Herstellung 

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 

13:00 bis 19:00 Uhr 

 

Türkeiplatz 8 

90619 Trautskirchen 

09107 / 22 30 262 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Marktplatz 19, 90616 Neuhof a.d.Zenn 
Tel. 09107 / 285 

 

Nächste TÜV-Termine: 
 
 

Freitag, 28. Februar  ab  08.00 Uhr 
 

 

 

 
 

Jagdwurst       100 g  1,09 € 
Pfälzer Leberwurst     100 g  1,09 € 
Fleischwurst frisch  
aus dem Rauch      100 g  0,99 € 
Bauernschinken über 
Buchenholz geräuchert   100 g  1,69 € 
Schnitzel vom Schweinerücken 100 g  0,89 € 
Gulasch gemischt     100 g  0,94 € 

 
 

Kleine und große Mitbringsel finden sie in Zeller’s 
Feinkost-Spezialitäten-Ecke 

 

20.02. – 26.02.2020 
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Qualifizierter Unterricht für 
klassische Gitarre und E-Gitarre. 
Komme auch ins Haus! 
Tel. 09165-4679990 
oder 01573-7435200 
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        Nächster Anzeigen-Annahmeschluss spätestens Donnerstag, 27.02. 
 

 


